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Liebe Kirchengemeinderätinnen und Kirchengemeinderäte,             
liebe Kolleginnen und Kollegen,

die sieben evangelischen Kirchengemeinden sind in Tübingen zu einer 
Gesamtkirchengemeinde zusammengeschlossen. Das bedeutet, dass 
jede Gemeinde weiterhin eigenständig tätig ist, dass aber zugleich 
manche Aufgaben wie zum Beispiel die Arbeit der Kindertagesstätten, 
Bauangelegenheiten oder die Anstellung der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter übergreifend erledigt bzw. geplant werden. Damit die Kom-
munikation über die gemeinsamen Aufgaben gelingt und zugleich die 
Interessen aller Einzelgemeinden gut abgebildet werden können, gibt 
es Gremien, die die vielfältige und bunte Arbeit der Gesamtkirchenge-
meinde Tübingen begleiten und in denen Haupt- und Ehrenamtliche 
mitwirken. Sie sind auf den folgenden Seiten in ihrer Zusammenset-
zung und ihren Aufgaben beschrieben.

Mit dieser Zusammenstellung möchten wir über Möglichkeiten der 
Mitarbeit in der Gesamtkirchengemeinde Tübingen informieren.

Die Mitglieder des Gesamtkirchengemeinderats und des Engeren Rats 
werden von den einzelnen Kirchengemeinderäten gewählt. Die Wahl in 
die Ausschüsse erfolgt durch den Gesamtkirchengemeinderat, wobei 
die Mitglieder der verschiedenen Ausschüsse teilweise, aber nicht 
immer zugleich dem Gesamtkirchengemeinderat angehören müssen. 

Mit guten Wünschen für Ihre Amtszeit und mit herzlichen Grüßen

Ihre

Tübingen, Juni 2020
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Die Ämter in Der GesamtkirchenGemeinDe 

DER GESAMTKIRCHEnGEMEInDERAT
(43 Mitglieder)
Mitglieder kraft Amtes: 11
Gewählte Mitglieder aus allen KGR: 25
(Zuwahl von bis zu 8 Mitgliedern möglich) 

DER EnGERE RAT
(20 Mitglieder)
Mitglieder kraft Amtes: 3
Gewählte Mitglieder aus allen KGR: 17
(müssen zugleich Mitglieder im GKGR sein) 

BESCHlIESSEnDE AuSSCHüSSE

BERATEnDE AuSSCHüSSE
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Stifts-
kirchengemeinde
11 gewählte KGR

Jakobus-
kirchengemeinde
8 gewählte KGR

Martins-
kirchengemeinde
9 gewählte KGR

Stephanus-
kirchengemeinde 
10 gewählte KGR

Albert-Schweitzer-
Kirchengemeinde
7 gewählte KGR

Dietrich-Bonhoeffer-
Kirchengemeinde
8 gewählte KGR

Eberhards-
kirchengemeinde 
9 gewählte KGR
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Beirat „Kirche am Markt“
Mitglieder kraft Amtes: 2
Gewählte Mitglieder aus allen KGR: 7
Weitere Mitglieder: 1 / Beratend: 4

Koordinierungsausschuss 
Ökumenischer Schülertreff
Mitglieder kraft Amtes: 1
Gewählte Mitglieder aus allen KGR: 2
Beratend: 1 Hauptamtliche/r

Energieausschuss
1 Vertreter/in pro Gemeinde

Beirat Familienbildungsstätte
1 Vertreter/in der GKG

Pfarrstellenbesetzungsgremien 
und Dekanswahlgremium
Gewählte Mitglieder aus dem GKGR: 8

Zusammenarbeit 
GKG-CVJM-Ausschuss 
Mitglieder kraft Amtes: 1
Gewählte Mitglieder aus allen KGR: 1
Zusätzlich: 1 gewählte/r 
AnsprechpartnerIn pro KGR

Schlatterhausausschuss
Mitglieder kraft Amtes: 4
Gewählte Mitglieder aus dem GKGR: 2
Weitere Mitglieder: 2

Waldheimausschuss
Mitglieder kraft Amtes: 2
Gewählte Mitglieder aus allen KGR: 6
Weitere Mitglieder: 2 / Beratend: 9

Bauausschuss
Mitglieder kraft Amtes: 1
Gewählte Mitglieder aus dem GKGR: 3

Diakoniestationsausschuss
Mitglieder kraft Amtes: 1
Gewählte Mitglieder aus allen KGR: 3
Weitere Mitglieder: 5

Kindergartenausschuss
Mitglieder kraft Amtes: 
3 Gewählte Mitglieder aus allen KGR: 3
Weitere Mitglieder: 3
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Mitglieder des Gesamtkirchengemeinderats sind: 
1. die beiden Vorsitzenden der beteiligten Kirchengemeinderäte
2. die Dekanin /der Dekan
3. die Pfarrerinnen und Pfarrer der Gesamtkirchengemeinde und zwei
   Hochschulpfarrer / innen
4. die Kirchenpflegerin /der Kirchenpfleger der Gesamtkirchengemeinde 
5. weitere von den beteiligten Kirchengemeinderäten aus ihrer Mitte  
  zu wählende Mitglieder:
  Albert-Schweitzer-Kirchengemeinde:   drei Mitglieder
  Dietrich-Bonhoeffer-Kirchengemeinde:  drei Mitglieder
  Eberhardskirchengemeinde:          vier Mitglieder
  Jakobuskirchengemeinde:           drei Mitglieder
  Martinskirchengemeinde:            vier Mitglieder
  Stephanuskirchengemeinde:         vier Mitglieder
  Stiftskirchengemeinde:             vier Mitglieder
6. die vom Gesamtkirchengemeinderat nach § 52 Abs. 2 KGO zuge- 
  wählten Mitglieder

(nach § 52 (2) KGO kann der Gesamtkirchengemeinderat mit zwei Dritteln der Stimmen seiner 
Mitglieder bis zu 8 weitere Mitglieder zuwählen).

Für jedes gewählte Mitglied ist ein stellvertretendes Mitglied zu bestel-
len, das im Fall des Ausscheidens und der Verhinderung eintritt.

Der Gesamtkirchengemeinderat tagt drei Mal pro Jahr.

Die Sitzungen sind öffentlich und haben gegebenenfalls einen nicht 
öffentlichen Teil.

Der GesamtkirchenGemeinDerat
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Aufgaben des Gesamtkirchengemeinderats:
 » Veränderungen der räumlichen Begrenzung der Kirchengemeinden  

 und Aufnahme oder Bildung neuer Kirchengemeinden
 » Feststellung des Haushaltsplans der Gesamtkirchengemeinde,   

 Feststellung der Jahresrechnung, Entlastung der Kirchenpflegerin / 
 des Kirchenpflegers, der beiden Vorsitzenden und weiterer Perso- 
 nen, die für den Vollzug des Haushaltsplanes und für die Ausfüh-  
 rung der dazu ergangenen Beschlüsse zuständig waren
 » Errichtung, Instandsetzung, umbauten, Erwerb und Veräußerung  

 kirchlicher Gebäude und Grundstücke mit einem Kostenaufwand  
 oder Kaufpreis von mehr als 100.000 € 
 » Gegenstände von besonderer theologischer und sozialer Bedeu-  

 tung für die Gesamtkirchengemeinde; unberührt bleibt die Verant- 
 wortlichkeit der Kirchengemeinderäte der einzelnen Kirchengemein- 
 den im Rahmen ihrer leitungsaufgaben (§ 16 KGO)
 » Anstellung, Beförderung, Entlassung und Zurruhesetzung der Kir- 

 chenpflegerin /des Kirchenpflegers der Gesamtkirchengemeinde
 » änderung und Aufhebung der Ortssatzung 
 » Sonstige ihm vom Engeren Rat oder einem Kirchengemeinderat   

 vorgelegten Angelegenheiten, soweit nicht seine Zuständigkeit   
 durch gesetzliche Bestimmungen ausgeschlossen ist.

Gemeint sind Pfarrstellen, die nicht bei einer der sieben Kirchengemeinden, sondern direkt bei 
der Gesamtkirchengemeinde angesiedelt sind. Derzeit gibt es keine solche Stelle, in der Satzung 

ist dies aber prophylaktisch vorgesehen. In der Ortssatzung ist die Reihenfolge der Aufgaben in 
den einzelnen Gremien teilweise etwas anders wiedergegeben,

vgl. www.evangelische-gesamtkirchengemeinde-tuebingen.de/gremien 
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Mitglieder des Engeren Rats sind:
1. Die beiden Vorsitzenden des Gesamtkirchengemeinderats sowie  
  der Dekan /die Dekanin, soweit er / sie nicht Vorsitzende / r des Ge- 
  samtkirchengemeinderats ist
2. Die Kirchenpflegerin /der Kirchenpfleger der Gesamtkirchengemeinde
3. Die von den Kirchengemeinderäten aus den Mitgliedern des Ge-  
  samtkirchengemeinderats zu wählenden Mitglieder:
  Albert-Schweitzer-Kirchengemeinde:   zwei Mitglieder
  Dietrich-Bonhoeffer-Kirchengemeinde:  zwei Mitglieder
  Eberhardskirchengemeinde:         drei Mitglieder
  Jakobuskirchengemeinde:           zwei Mitglieder
  Martinskirchengemeinde:            drei Mitglieder
  Stephanuskirchengemeinde:         zwei Mitglieder
  Stiftskirchengemeinde:              drei Mitglieder

Von den gewählten Mitgliedern soll jeweils eines ein / e Pfarrer / in sein.

Für jedes Mitglied soll ein stellvertretendes Mitglied gewählt werden, 
das im Fall des Ausscheidens und der Verhinderung eintritt.

Aufgaben des Engeren Rats:
Der Engere Rat ist zuständig für alle Angelegenheiten, die nicht aus-
drücklich dem Gesamtkirchengemeinderat vorbehalten sind (§ 8 Orts-
satzung der GKG) und für die nicht die Zuständigkeit eines Kirchen-
gemeinderats (§ 6 Ortssatzung der GKG) oder eines beschließenden 
Ausschusses gegeben ist.

Der Engere Rat tagt einmal pro Monat. 
Die Sitzungen sind nicht-öffentlich.

Der enGere rat
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Mitglieder des Bauausschusses sind:
1. Drei aus der Mitte des Gesamtkirchengemeinderats gewählte 
  Mitglieder
2. Die Kirchenpflegerin / der Kirchenpfleger der Gesamtkirchengemeinde 
3. Beratend: Energiebeauftragte / r der Gesamtkirchengemeinde (wird  
  vom Engeren Rat gewählt)

Für jedes Mitglied ist ein stellvertretendes Mitglied zu bestellen.

Der Ausschuss wählt den /die Vorsitzende / n und dessen Stellvertre-
ter / in aus seiner Mitte.

Der Bauausschuss wird bei Bauvorhaben im Bereich und für die 
Zwecke einer Kirchengemeinde, die der Genehmigung durch den 
Oberkirchenrat unterliegen, um vier Mitglieder des jeweiligen Kirchen-
gemeinderats erweitert. 

Aufgaben des Bauausschusses:
Der Bauausschuss ist zuständig für die Durchführung baulicher Maß-
nahmen im Rahmen der Haushaltsplanansätze und im Rahmen der 
vom Gesamtkirchengemeinderat genehmigten Bauplanung.

Insbesondere ist er zuständig für:
 » Genehmigung von unwesentlichen Abweichungen von der Baupla- 

 nung, die sich bei der Ausarbeitung ergeben und die zu keinen   
 Mehrkosten führen

beschliessenDe ausschÜsse

Der bauausschuss:
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 » Bestimmung über die Ausschreibung (öffentliche Ausschreibung / 
  be schränkte Ausschreibung oder Beauftragung einzelner Firmen)
 » Benennung und Beauftragung von Sonderfachleuten
 » Festlegung der Ausstattung im Rahmen der Kostenvoranschläge
 » Vergabe der Arbeiten
 » Außerdem wird dem Bauausschuss zur selbständigen Erledigung  

 nach Anhörung der betroffenen Kirchengemeinde die Stellungnah- 
 me zu Stadtplanungsvorhaben übertragen, insbesondere zu Bau- 
 leitplänen der Stadt Tübingen, sofern nicht wegen der Größe und  
 Bedeutung der Planungen die Behandlung im Gesamtkirchenge-  
 meinderat oder im Engeren Rat erforderlich ist.

Der Bauausschuss tagt – abhängig von den anfallenden Bauaufgaben 
– relativ häufig und führt einmal im Jahr die Bauschau durch.
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Mitglieder des Diakoniestationsausschusses sind:
1. drei Vertretern / innen der Gesamtkirchengemeinde Tübingen, eine / r
  davon Vorsitzende / r des GKGR
2. ein /e Vertreter / in der Kirchengemeinde lustnau
3. ein /e Vertreter / in der Kirchengemeinde Bebenhausen
4. ein /e Vertreter / in der Kirchengemeinde Derendingen
5. ein /e Vertreter / in des Diakonischen Werks Tübingen
6. ein /e Pfarrer / in der Ev. Gesamtkirchengemeinde Tübingen
7. die /der Kirchenpfleger / in der Gesamtkirchengemeinde Tübingen
8. sowie ein weiteres Mitglied mit besonderer fachlicher Eignung

Die Pflegedienstleitung, die Einsatzleitung, der /die Diakoniepfarrer / in, 
die Fachberatung des Kirchenbezirks, je ein Vertreter der Krankenpfle-
gevereine und die /der Geschäftsführer / in können, sofern sie nicht 
bereits Mitglied des Ausschusses sind, an den Sitzungen beratend 
teilnehmen und werden hierzu eingeladen.

Die Vertreter der Kirchengemeinden werden von den Kirchengemein-
deräten aus ihrer Mitte gewählt. 

Ein Vertreter der Kirchlichen Verwaltungsstelle Tübingen wird zu den 
Sitzungen eingeladen und kann an ihnen beratend teilnehmen.

Der Diakoniestationsausschuss wählt aus seiner Mitte eine/n 
Vorsitzende/n und deren/dessen Stellvertreter/in, wobei eine/r der 
beiden Vorsitzenden Vertreter/in des Trägers sein muss.

Der Diakoniestationsausschuss tagt in der Regel dreimal jährlich 
(nachmittags).

Der Diakoniestationsausschuss:
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Aufgaben des Diakoniestationsausschusses:
 » Er beschließt über die Anstellung, Beförderung, Höhergruppierung  

 und Entlassung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Diako-  
 niestation im Rahmen des Stellenplans. Entscheidungen, die die   
 Pflegedienstleitung, Einsatzleitung der nachbarschaftshilfe und   
 Geschäftsführung betreffen, bedürfen der Zustimmung des Gesamt-
  kirchengemeinderats der Trägerin bzw. des Engeren Rats.
 » Er übt die Dienst- und Fachaufsicht über die Mitarbeiterinnen und  

 Mitarbeiter der Diakoniestation aus.
 » Er entwirft den Verwaltungs- und Stellenplan (Sonderhaushaltsplan) 

 der Diakoniestation und berät den Rechnungsabschluss.
 » Er hat die Bewirtschaftungsbefugnis über den Verwaltungsplan der 

 Diakoniestation und insoweit auch die Anweisungsbefugnis.
 » Er setzt eine Gebührenordnung für die Diakoniestation fest.
 » Er legt die Richtlinien für die Arbeit der Diakoniestation fest.
 » Er erlässt eine Geschäftsordnung.
 » Er berät über änderungen der Aufgaben der Diakoniestation und  

 macht Vorschläge an die Vertragspartner zur änderung des Vertrags.
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Mitglieder des Kindergartenausschusses sind:
1. der /die Vorsitzende des Gesamtkirchengemeinderats
2. die /der Kirchenpfleger / in der Gesamtkirchengemeinde
3. ein /e Pfarrer / in, der oder die eine Pfarrstelle in einer Kirchengemeinde
  der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde innehat 
4. drei Mitglieder aus den Mitgliedern der beteiligten Kirchengemein-  
  deräte
5. ein /e Vertreter / in der Stadt Tübingen
6. ein /e Elternvertreter / in, die oder der vom Gesamtelternbeirat vorge-
  schlagen wird
7. die Fachberaterin oder der Fachberater für Kindertagesstätten im 
  Kirchenbezirk Tübingen.

Für jedes Mitglied ist ein stellvertretendes Mitglied zu bestellen, das 
im Falle der Verhinderung oder des Ausscheidens eintritt. 

Der /die stellvertretende Elternvertreter / in wird zu den Sitzungen bera-
tend eingeladen.

Die Mitglieder (Ziffern 3 bis 6) werden vom Gesamtkirchengemeinderat 
gewählt.

Der Ausschuss wählt eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden und 
ihre oder seine Stellvertretung aus seiner Mitte.

Der Kindergartenausschuss tagt in der Regel dreimal jährlich.

Der kindergartenausschuss:
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Aufgaben des Kindergartenausschusses:
Dem Ausschuss werden folgende Angelegenheiten zur selbständigen 
Beratung und Beschlussfassung im Rahmen der Beschlüsse des Ge-
samtkirchengemeinderates übertragen:
 » Anstellung und Entlassung der Mitarbeitenden in den Kindergärten 

 sowie die Dienst- und Fachaufsicht
 » Erlass von Dienstanweisungen und allgemeine arbeitsrechtliche   

 Regelungen für die Mitarbeitenden
 » Aufstellung von Richtlinien für die Aufnahme von Kindern
 » Vorberatung einer Ordnung für die Erhebung der Elternbeiträge für  

 die Tageseinrichtungen für Kinder
 » Aufstellung eines Sonderhaushaltsplanes für die Tageseinrichtun- 

 gen für Kinder zur Feststellung durch den Gesamtkirchengemeinderat
 » Vorberatung der Sonderrechnung, die durch den Gesamtkirchenge- 

 meinderat festgestellt wird.

Folgende Angelegenheiten werden der /dem Vorsitzenden des Aus-
schusses, der /dem Stellvertreter / in und der /dem Kirchenpfleger / in 
zur selbständigen Beratung und Beschlussfassung im Rahmen der 
Beschlüsse des Gesamtkirchengemeinderates übertragen: 
 » Personalentscheidungen: Bei der Besetzung einer Stelle mit lei-  

 tungsaufgaben werden ein Mitglied des betreffenden Kirchenge-  
 meinderats und ein /e Elternvertreter / in des betreffenden Kindergar- 
 tens beratend hinzugezogen.
 » Dienst- und Fachaufsicht über die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  

 der Evangelischen Kindergärten
 » Vorbereitung der Ausschuss-Sitzungen
 » Öffentlichkeitsarbeit.
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Mitglieder des Waldheimausschusses sind:
a) Stimmberechtigte Mitglieder:
1. eine / r der Vorsitzenden des Gesamtkirchengemeinderats
2. die Kirchenpflegerin /der Kirchenpfleger
3. sechs durch den Gesamtkirchengemeinderat zu wählende Mitglie-  
  der aus den beteiligten Kirchengemeinden
4. zwei Vertreter / innen der ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen

b) Beratende Mitglieder: 
1. der /die mit der Waldheimleitung beauftragte hauptberufliche 
  Mitarbeiter / in
2. zwei Elternvertreter / innen
3. vier weitere Mitarbeitervertreter / innen (von jeder Freizeit je ein 
  Teamer bzw. eine Teamerin)
4. eine /e Vertreter / in des Diakonischen Werks Tübingen
5. der /die leitende Referent / in des CVJM Tübingen 

Die stimmberechtigten Mitglieder werden vom Gesamtkirchengemein-
derat gewählt. 

Die ehrenamtlichen Mitarbeiter / innen schlagen ihre Vertreter dem 
Gesamtkirchengemeinderat vor.

Für jedes Mitglied soll ein Ersatzmitglied gewählt werden.

Die Elternvertreter / innen werden bei der jährlichen Elternversammlung 
von den Eltern aus ihrer Mitte für die Dauer eines Jahres gewählt. 

Der Waldheimausschuss:
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Die Mitarbeitervertreter / innen, die beratend am Ausschuss teilneh-
men, werden von den Mitarbeitern für die Dauer eines Jahres gewählt. 

Die stimmberechtigten Mitglieder wählen aus ihrer Mitte eine /n Vorsit-
zende /n und eine /n stellvertretende /n Vorsitzende /n des Ausschusses.

Der Waldheimausschuss tagt dreimal jährlich.

Aufgaben des Waldheimausschusses:
Der Ausschuss hat die Aufgabe, die Waldheimarbeit der Gesamtkir-
chengemeinde zu fördern.
Es werden ihm zur selbständigen Entscheidung übertragen:
 » die Begleitung und Betreuung der Waldheimarbeit
 » die Festsetzung der Höhe der Elternbeiträge
 » die Festsetzung der Vergütung an die Mitarbeitenden im Waldheim  

 und sonstige Entscheidungen über Fragen der Waldheimarbeit
 » die Entscheidung über bauliche Maßnahmen im Rahmen des   

 Ansatzes im Haushaltsplan und bis zur Höhe von 25.000 €
 » die vorläufige Feststellung der Jahresrechnung der Waldheimkasse.



19

Mitglieder des Schlatterhaususschusses sind:
a) Stimmberechtigte Mitglieder:
1. eine / r der Vorsitzenden des Gesamtkirchengemeinderats Tübingen
2. die Kirchenpflegerin /der Kirchenpfleger der GKG Tübingen
3. zwei Hochschulpfarrer / innen
4. zwei weitere Mitglieder des Gesamtkirchengemeinderats Tübingen
5. ein Vertreter / in der Evangelischen Akademikerschaft
6. ein Vertreter / in der evangelischen Studierenden (Die Evangelische   
  Akademikerschaft und die Studierenden machen Vorschläge zur    
  Wahl ihrer jeweiligen Vertreter).
b) Als Berater ist ein Vertreter des Oberkirchenrats zuzuziehen.
  
Die Stimmberechtigen Mitglieder werdem vom Gesamtkirchenge-    
meinderat gewählt. 
Für jedes Mitglied ist ein stellvertretendes Mitglied zu bestellen.
Der Ausschuss wählt aus seiner Mitte eine /n Vorsitzende /n und eine 
stellvertretende /n Vorsitzende /n.

Der Schlatterhausausschuss tagt zweimal jährlich.

Aufgaben des Schlatterhausausschusses:
Der Schlatterhausausschuss ist zuständig für:
 » Beratung und Beschlussfassung über Personal- und Finanzierungs- 

 fragen im Rahmen der Beschlüsse des Gesamtkirchengemeinderats
 » Beratung und Begleitung der Studierendenarbeit im Schlatterhaus
 » Entscheidung über die Vergabe von Räumen an Dritte
 » Beratung und Beschlussfassung über Vorschläge und Anregungen  

 im Rahmen des nutzungsvertrags.

Der schlatterhausausschuss:
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Mitglieder des Beirats „Kirche am Markt“ sind: 
a) Stimmberechtigte Mitglieder: 
1. den Delegierten der sieben Kirchengemeinden
2. dem /der Vorsitzenden der Gesamtkirchengemeinde,
3. einem Vertreter des Kreisbildungswerkes,
4. einem Pfarrer: (derzeit Pfarrer Dr. Apel)

b) Beratende Mitglieder: 
1. die beiden hauptamtlichen Mitarbeiter / innen,
2. einem / r Vertreter / in der ehrenamtlichen Mitarbeitenden
3. der Kirchenpflegerin

Aus jeder Gemeinde sollte ein Ansprechpartner für Öffentlichkeitsar-
beit (möglicherweise identisch mit Beiratsmitglied) mit der „Kirche am 
Markt“ als Zentrum für Öffentlichkeitsarbeit zusammenarbeiten.

Der Beirat tagt in der Regel zweimal jährlich.

Aufgaben des Beirats „Kirche am Markt“:
Begleitung und Weiterentwicklung der „Kirche am Markt“ als Informa-
tions- und Öffentlichkeitszentrum der Evangelischen Kirche in Tübingen.

beratenDe ausschÜsse

beirat „kirche am markt“
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In der Satzung der Gesamtkirchengemeinde ist bisher ein Energieaus-
schuss vorgesehen. Er hat in der letzten Wahlperiode nicht getagt. Die 
erneute Einrichtung eines umweltausschusses für die Gesamtkirchen-
gemeinde sollte geprüft werden. 

Aufgaben des früheren Energieausschusses:
 » Förderung und Weiterführung des Projekts Energiemanagement
 » Zusammenarbeit in allen wichtigen Fragen des Energiemanage-  

 ments
 » Zusammenarbeit mit den Kirchengemeinden und anderen Energie- 

 verbrauchern der Gesamtkirchengemeinde
 » Informationsaustausch, Kooperation und Motivation der Gebäude- 

 nutzer
 » Regelmäßige Berichte an den Engeren Rat
 » Informationsaustausch und Kontakte auf der Ebene des Kirchenbe- 

 zirks und der landeskirche
 » Erarbeitung von Beschlussempfehlungen an den Engeren Rat zur  

 Finanzierung von Projekten.

energieausschuss
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Ab 2020 gilt eine neue Kooperationsvereinbarung zwischen Gesamt-
kirchengemeinde und CVJM Tübingen. Darin ist Folgendes geregelt: 
 » Der Gesamtkirchengemeinderat beauftragt für die Zusammenarbeit  

 und Koordination zwischen Gesamtkirchengemeinde und CVJM 
1. Die Stadtjugendpfarrerin /den Stadtjugendpfarrer 
2. eine weitere Person aus den Reihen der gewählten Kirchenge-   
  meinderäte. 

Beide fördern und begleiten diese Zusammenarbeit in besonderer 
Weise und stehen für den CVJM als Ansprechpartner in allen Fragen 
der Zusammenarbeit zur Verfügung. Die Verantwortlichen des 
CVJM halten engen Kontakt zu den vom Gesamtkirchengemeinde-
rat beauftragten Personen.

Mindestens eine der beiden Personen soll Mitglied im Gesamtkir-
chengemeinderat oder im Engeren Rat sein. 

Sie sind stimmberechtigte Mitglieder im Ausschuss des CVJM und 
nehmen an den Sitzungen regelmäßig teil. 

Für beide Personen ist je eine Stellvertreterin /ein Stellvertreter für 
den Verhinderungsfall zu bestimmen. 

Weitere Gremien unD DeleGationen
Zusammenarbeit                                                                  
Gesamtkirchengemeinde – cVJm tübingen
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 » Jede Kirchengemeinde bestimmt außerdem als Ansprechpartner / in  
 für die Jugendarbeit eine Kirchengemeinderätin /einen Kirchenge- 
 meinderat. 

Diese Person erhält aktuelle Informationen aus der Jugendarbeit 
und die Einladungen zu den Ausschuss-Sitzungen des CVJM. Die 
Sitzungen sind in der Regel öffentlich.

 » Einmal jährlich berichten die Verantwortlichen des CVJM dem   
 Engeren Rat über die Arbeit des Vereins. Diesem Bericht schließt  
 sich eine Aussprache an. Darüber hinaus werden die Verantwortli- 
 chen des CVJM zur Beratung eingeladen, wenn Themen der Ju-  
 gendarbeit behandelt werden. 

 » Alle 18 Monate beraten die Kirchengemeinderäte der einzelnen   
 Kirchengemeinden und Verantwortliche des CVJM über Belange   
 der örtlichen und übergemeindlichen Jugendarbeit. 

 » Einmal jährlich sowie bei Bedarf finden Gespräche der Kooperati- 
 onspartner statt, vertreten durch den /die Dekan / in, den /die Kir-  
 chenpfleger / in, die beiden vom Gesamtkirchengemeinderat be-
  auftragten Mitglieder, die Vorsitzenden des CVJM, der /die leitende / r
  Jugendreferent / in und den Kassier des CVJM, in denen strategi-   
  sche Fragen abgestimmt werden. 
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koordinierungsausschuss Ökumenischer schülertreff
Mitglieder des Ökumenischen Schülertreffs sind:
In den Koordinierungsausschuss des Schülertreffs in der neckarhalde 
(„Schüli“) sind zwei Vertreter / innen der Gesamtkirchengemeinde zu 
wählen. Die Vertreter / innen müssen nicht Mitglied im GKGR sein.
1. zwei Vertreter / innen der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde
2. zwei Vertreter / innen der Katholischen Gesamtkirchengemeinde
3. der leitende Jugendreferent der Katholischen Gesamtkirchenge-   
  meinde
4. der leitende Referent des CVJM Tübingen
5. mit beratender Stimme: der den Schülertreff betreuende hauptamt- 
  liche Mitarbeiter

Der Ausschuss wählt den /die Vorsitzende /n und seine oder ihre Stell-
vertretung aus seiner Mitte.

Der Koordinierungsausschuss Ökumenischer Schülertreff tagt in der 
Regel zweimal jährlich.

Aufgaben des Koordinierungsausschusses Ökumenischer Schülertreff:
 » Aufstellung des Haushaltsplans
 » Bewirtschaftung der Mittel im Rahmen des genehmigten Haushalts- 

 plans, soweit es sich nicht um laufende Ausgaben handelt
 » äußerung zur Einstellung des hauptamtlichen Mitarbeiters.

Vertreter der GkG im ausschuss der Familienbildungsstätte:
Ein /e Vertreter / in der Gesamtkirchengemeinde
Der Ausschuss tagt ca. dreimal jährlich.



25

Pfarrstellenbesetzungsgremien und Dekanswahlgremium:
Mitglieder der Pfarrstellenbesetzungsgremien und des
Dekanswahlgremiums sind:
Acht Mitglieder des Gesamtkirchengemeinderats

Insgesamt wählt der Gesamtkirchengemeinderat aus seiner Mitte dop-
pelt so viele Vertreter/innen in Besetzungsgremien (also acht Perso-
nen), damit genügend Ersatzmitglieder zur Verfügung stehen (vgl. zum 
Ganzen § 2, Abs.6 und § 3, Abs.4 Pfarrstellenbesetzungsgesetz sowie 
AusfVO nr. 9c und nr. 11).

Im Fall einer Dekanswahl zählen Vertreter der Stiftskirchengemeinde 
nicht als Vertreter der Gesamtkirchengemeinde, dafür rücken die wei-
teren gewählten Vertreter in der Reihenfolge ihrer erreichten Stimmen-
zahl nach.

Aufgaben der Pfarrstellenbesetzungsgremien und des 
Dekanswahlgremiums:
 » Die Gesamtkirchengemeinde entsendet jeweils eine / n Vertreter / in

  in die Gremien zur Besetzung der Pfarrstellen im Bereich der Ge-   
  samtkirchengemeinde. 
 » Ist die Dekansstelle zu besetzen, mit der das geschäftsführende   

 Pfarramt der Gesamtkirchengemeinde verbunden ist, sind vier Ver- 
 treter/innen der Gesamtkirchengemeinde in das Besetzungsgre-  
 mium zu entsenden. Die Vertreter/innen der Gesamtkirchengemein- 
 de sollen nicht Pfarrer oder Pfarrerin sein.

Die Besetzungsgremien tagen nach Bedarf.
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